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1 Verbindung gem. § 5 Abs 3, §13 Abs 3 WEG 2002 
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1. ALLGEMEINES 
 

1.1. Auftrag 
 

Gegenstand des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der B-LNR 132 und 133, je 

780/90900 Anteile2, verbunden mit WE an W 4 St 2, auf der Liegenschaft GB 01102 Inzersdorf 

Stadt, EZ 1339, GST 791/49, 791/50 und 791/51, an der Adresse 1100 Wien, Zur Spinnerin 22-24 

ident Angeligasse 110-112, zum Zweck der Zwangsversteigerung. Die ggst. Wohnung befindet 

sich an der Adresse Zur Spinnerin 24. 
 

 
 

Auftraggeber ist Fau Mag. Eva Heisinger, Bezirksgericht Favoriten, 1100 Wien, Angeligasse 35 

Stichtag ist der 20.06.2025 (Datum der Befundaufnahme) 

 

 
2 Verbindung gem. § 5 Abs 3, §13 Abs 3 WEG 2002 
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1.2. Prämissen der Bewertung 

1.2.1. Konkrete Prämissen der Bewertung 
 

Allgemeines 

Der Wertermittlung werden nur die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 

ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und überwiegend 

aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen sowie der örtlichen Bege-

hung/Befundaufnahme am 20.06.2025 sowie auf Basis der durchgeführten Recherchen erkennbar 

oder sonst bekannt geworden sind. Die Wohnung sowie die Allgemeinflächen wurden besichtigt. 

 

Grundstücksfläche, Nutzflächen, Flächen 

Die Grundstücksfläche wurde dem Grundbuchsauszug entnommen. Die ggst. Wohnung verfügt 

sowohl lt. Jahresmietwertgutachten vom 04.08.1975 (MA 50-Schli 1/75) als auch lt. Bestandsplan 

vom 30.10.1975 über Wohnnutzfläche inkl. Loggia von 98,34 m² Ein Kellerabteil ist vorhanden 

(jedoch Allgemeinteil).  

 

Eine gesonderte Vermessung, d.h. Nachmessungen der Längenmaße, der Raumhöhen, der Gebäu-

dehöhen und der (Nutz-) Flächen war nicht beauftragt und wurde seitens des Sachverständigen 

auch nicht durchgeführt. Der Sachverständige legt seinen Berechnungen sohin die Maß- und Flä-

chenangaben laut den vorhandenen Plänen und Aufstellungen bzw. Bescheid der MA 50-

Schli/Jahresmietwert-/ Nutzwertgutachten zugrunde. Sollten die angegebenen Maße nicht mit den 

tatsächlichen Maßen ident sein, verändern sich die Werte sinngemäß. 

 

Digitaler Kataster 

Festgehalten wird, dass in die digitale Katastralmappe Einsicht genommen wurde und die darin 

dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden.  

 

Anschlüsse, Haustechnik 

Die beschriebenen elektrischen, heizungstechnischen, sanitären und sonstigen Einrichtungen, so-

wie sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen (Anschlüsse) wurden - sofern nicht im Detail im Be-

fund und Gutachten darauf eingegangen wird - nicht auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft und 

wird deren ordnungsgemäße Funktion bei der Bewertung vorausgesetzt. Feststellungen hinsicht-

lich des Bauwerkes und des Bodens werden nur insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung 

von Bedeutung sind.  

 

Erhaltungszustand 

Der Bau- und Erhaltungszustand des/der Gebäude(s) wurde ausschließlich durch äußeren Augen-

schein anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert. Detaillierte Untersuchungen 

des Bauzustandes bzw. zerstörende Untersuchungen wurden nicht ausgeführt, weshalb etwaige 

Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe auf Auskünften, die dem gef. SV gegeben 

wurden, bzw. auf vorgelegten Unterlagen beruhen. 

 

Bauakteinsicht 

Eine Bauakteinsicht wurde durchgeführt. Lt. Auskunft der zuständigen Baubehörde sind keine 

offenen Bauvorhaben betreffend die Liegenschaft und die ggst. Wohnung vorhanden. Anmerkung: 

Die innere Raumaufteilung in natura stimmt nicht vollständig mit den Planunterlagen überein. 

Die Küche wurde mit dem Wohnzimmer verbunden und im Schlafzimmer wurde ein Schrankraum 

eingebaut. Zudem wurde ein Durchbruch in der Außenwand (für mobiles Klimagerät) vorgenom-

men (WE-Thema). Für diese Bauführungen liegen im Bauakt keine Unterlagen auf.  
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Bestandsituation/Nutzung 

Die ggst. Wohnung wird von den Eigentümern eigengenutzt. Bestandverhältnisse sind nicht be-

kannt bzw. wurden nicht bekanntgegeben. Die Bewertung erfolgt daher unter der Annahme der 

Bestandfreiheit.  

 

Wohnbauförderung 1968 

Die Magistratsabteilung 50 teilt mit, dass für die ggst. Wohnung eine (Neubau-)Förderung im 

Rahmen des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 gewährt wurde. Die Rückzahlung des auf die ggst. 

Wohnung entfallenden Teildarlehens erfolgte im Jahr 2009, allerdings ohne Inanspruchnahme 

einer Begünstigung. Der ursprüngliche Darlehensbetrag betrug ATS 331.444,-. 

 

Altlasten/Kontaminierung 

Die Liegenschaft(en) wurde(n) nicht auf Bodenkontaminationen untersucht, da dies nicht in das 

Fachgebiet des gef. SV fällt. Stattdessen wurde die Altlastenkarte des „Geographischen Informati-

onssystem Altlasten“ durch den SV auf der Homepage des Umweltbundesamtes abgefragt. Die 

Altlastenkarte wird vom Umweltbundesamt und vom Bundesministerium für Klimaschutz, Um-

welt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie geführt und beinhaltet jene von der Landes-

hauptfrau/vom Landeshauptmann gemeldeten Altablagerungen und Altstandorte.  

Auf dem Altlastenportal wird folgendes veröffentlicht (gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG):  

• Altablagerungen und Altstandorte, bei denen nach einer Erstabschätzung gemäß § 14 Abs. 

1 eine erhebliche Kontamination oder ein erhebliches Risiko zu erwarten ist,  

• Altablagerungen und Altstandorte, die einer Beurteilung gemäß § 14 Abs. 3 unterzogen 

wurden und  

• Altlasten  

Die ggst. Liegenschaft ist nicht im geographischen Informationssystem Altlasten verzeichnet (Ab-

frage 28.06.2025). 
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Wertminderungen durch Altlasten, wie z.B.: Bodenkontaminationen oder auch andere die Liegen-

schaft entwertende Altbodenverhältnisse sind nicht bekannt. Darüberhinausgehende Untersuchun-

gen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen oder hinsichtlich anderer die Liegenschaft ent-

wertender Altbodenverhältnisse sind nicht beauftragt. 

 

Die Bewertung erfolgt auftragsgemäß ohne Durchführung einer Bodenuntersuchung aufgrund des 

üblichen Geschäftsgebrauches unter der Annahme, dass sich auf dem Bewertungsgegenstand kei-

ne Materialien und Stoffe befinden, welche auf einer höherwertigen Deponie als einer Baurest-

massendeponie entsorgt werden müssen. Sollte sich nachträglich herausstellen, dass die Liegen-

schaft oder ein benachbartes Grundstück Kontaminationen aufweist, wäre eine Nachbewertung 

mit einer Boden- bzw. Bauwerksuntersuchung erforderlich. Eine eventuelle Wertminderung wäre 

durch den gefertigten Sachverständigen auf Basis dieser Untersuchungsergebnisse ergänzend fest-

zustellen. 

 

Untersuchungen des Baugrundes und sonstige bauphysikalische oder chemische Untersuchungen 

waren nicht Gegenstand des Auftrages und wurden nicht durchgeführt. 

 

 

1.2.2. Allgemeine Prämissen der Bewertung 
 

Energieausweis 

Sofern kein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes im Sinne der Richt-

linie 2002/91/EG des Europäischen Parlamentes vorgelegt wurde, wird im Rahmen der Bewertung 

von einem, dem Alter und der Bauweise entsprechenden, durchschnittlichen Heizwärmebedarf 

ausgegangen. Für die ggst. Liegenschaft wurde seitens der HV ein Energieausweis, datiert mit 

25.07.2025, vorgelegt. Demgemäß beträgt der spezifische Heizwärmebedarf 37,6 kWh/m²a und 

entspricht dies der Energieeffizienzklasse B.  

 

Geldwerte Rechte & Lasten 

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt frei von geldwerten Lasten.  

 

Außerbücherliche Rechte & Lasten 

Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie dem Sachver-

ständigen von Seiten des Auftraggebers bzw. den Parteien schriftlich bekannt gegeben wurden. 

Wenn diesbezüglich dem Sachverständigen keine Informationen bekannt gegeben wurden, basiert 
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der ausgewiesene Wert des Gutachtens auf der Annahme, dass keine außerbücherlichen Rechte 

und Lasten vorliegen.  

 

Fahrnisse, Inventar 

Das vorhandene Inventar, Einrichtungsgegenstände und sonstige Fahrnisse wurden nicht mitbe-

wertet.  

 

Rundungsdifferenzen 

Die Berechnungen in diesem Gutachten wurden computergestützt durchgeführt. Der Computer 

rechnet auf viele Stellen hinter dem Komma genau. Die Ergebnisse werden jedoch automatisch 

auf- oder abgerundet. Dies führt manchmal zu scheinbaren Rechendifferenzen, die für das Ergeb-

nis jedoch ohne Bedeutung sind. Deshalb täuscht eine Berechnungsschärfe bis auf EUR 1,00 eine 

größere Genauigkeit nur vor. Weil aber bei Rundungen im Rechengang oft vermeintliche Unge-

nauigkeiten durch Leser des Gutachtens moniert werden, was zu unnützen Mehrarbeiten und Kos-

ten führt, wird erst das Endergebnis angemessen gerundet. 

 

ÖNORM B 1300/B 1301 

Es wurde kein detailliertes bautechnisches Gutachten in Auftrag gegeben und wurde ein solches 

auch nicht erstellt. Ebenso stellen der gegenständliche Befund und das erstellte Gutachten keine 

Objektsicherheitsprüfung für Wohngebäude im Sinne der ÖNORM B 1300 bzw. für Nicht-

Wohngebäude im Sinne der ÖNORM B 1301 dar. Sollte eine Objektsicherheitsprüfung gemäß 

ÖNORM B 1300 bzw. gemäß ÖNORM B 1301 seitens des Auftraggebers zusätzlich gewünscht 

werden, muss diese gesondert durch einen dafür geeigneten Sachverständigen erstellt werden. Im 

Übrigen kann dieses Gutachten ein Ankaufsgutachten im Falle der Verwertung der Liegenschaft 

nicht ersetzen. 

 

ÖNORM B 1998-1/ÖNORM EN 1998-1 

Eine Prüfung des Gebäudes oder der Bestandeinheiten auf Systemsicherheit hinsichtlich Erdbe-

beneinwirkungen gemäß ÖNORM B 1998-1 bzw. ÖNORM EN 1998-1 und dem Eurocode 8 wur-

de vom Auftraggeber nicht beauftragt und vom gefertigten Sachverständigen dementsprechend 

auch nicht durchgeführt. Es können sich dadurch allfällige, maßgebliche und wertbeeinflussende 

Einschränkungen ergeben, welche nicht berücksichtigt sind. Es wird im Weiteren davon ausge-

gangen, dass die o.g. Systemsicherheit gewährleistet ist.  

 

Haftung gegenüber Dritten 

Die in diesem Gutachten erfolgte Befundaufnahme und Gutachtenserstellung erfolgt ausschließ-

lich im Interesse des Auftraggebers bzw. sämtlicher Parteien im Verfahren. Haftungen des Sach-

verständigen gegenüber Dritten sind ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind die dem Sachver-

ständigen bei Beauftragung schriftlich, namentlich genannten Empfänger des Gutachtens. Gegen-

über diesen wird gehaftet wie gegenüber dem Auftraggeber.  

 

Gewährleistung 

Im Falle von Gewährleistungsansprüchen des Auftraggebers gegenüber dem Sachverständigen aus 

dem abgeschlossenen Werkvertrag verzichtet der Auftraggeber unwiderruflich und ausdrücklich 

auf das Recht der Minderung oder Wandlung.  

 

Haftpflichtversicherung 

Für allenfalls eintretende Schadensfälle ist die Haftung auf Grundlage der vom gefertigten Sach-

verständigen erbrachten Leistungen für den einzelnen Schadensfall, soweit gesetzlich zulässig, mit 

insgesamt EUR 5.000.000,- begrenzt. Die zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen gelten 

als vereinbart. Der Sachverständige haftet für Schäden jedenfalls dann nicht, wenn ihm nur leichte 

Fahrlässigkeit vorgeworfen wird oder es sich um Mängelfolgeschäden handelt.  
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Eine Abtretung von Ansprüchen des Auftraggebers gegen den Sachverständigen aus diesem Gut-

achten an Dritte ist unzulässig.  

 

Mathematische Exaktheit 

Angesicht der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der 

Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit 

mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. 

 

Kurzfristiger Verkauf 

Es wird gemäß ÖNORM B 1802, Pkt.3.3. darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert 

nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren 

Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. 

 

Verkehrswert (Streuung/Bandbreite) 

Hinsichtlich der Genauigkeit und Leistungsfähigkeit der Verkehrswertermittlung wird ausdrück-

lich darauf hingewiesen, dass der in einem Gutachten gemäß §2 Absatz 2 LBG ermittelte Ver-

kehrswert nie ein stabiler Gleichgewichtspreis im Sinne der volkswirtschaftlichen Theorie eines 

vollkommenen Marktes sein kann. Immobilienmärkte sind ex definitione unvollkommene Märkte, 

weshalb es nicht den bestimmten oder bestimmbaren einzelnen Gleichgewichtspreis, also nicht 

eine Marktmiete, einen Kaufpreis, ein Leasingentgelt usw., sondern immer eine mehr oder weni-

ger große Streuung (valuation spread) – eine marktkonforme Bandbreite – geben kann. Dement-

sprechend ist der im Gutachten ausgewiesene Verkehrswert mit einer entsprechenden Bandbreite 

nach oben oder unten zu sehen (range of valuation). Die angesprochene Bandbreite ist direkt ab-

hängig von der Anzahl und Qualität vorliegender Marktdaten sowie von der Art der Immobilie. 

 

Umsatzsteuer - Verkehrswert 

Hingewiesen wird auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998. 

Sollte die zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer verwertet werden, 

ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen – eine eventuelle Vorsteuer-

berichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende Sache ohne Inrechnungstellung von 

20% Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge anteilig zu 

berichtigen.  

 

Umsatzsteuer - Vermietung 

Bei Büro- und Geschäftsraumvermietung wird davon ausgegangen, dass der Mieter ausschließlich 

vorsteuerabzugsberechtigende Umsätze (§6 Absatz 2 UStG idF des 1. Stabilitätsgesetzes 2012) 

erzielt und der Vermieter berechtigt ist, dem Mieter Umsatzsteuer vorzuschreiben. Bei Woh-

nungsmietverträgen wird davon ausgegangen, dass die Wohnungen ausschließlich zu Wohnzwe-

cken vermietet werden und keine geänderten Nutzungsarten gegeben sind bzw. Wohnungen nicht 

auch anders als zu Wohnzwecken genutzt werden. Für den nicht zu Wohnzwecken genutzten An-

teil müssten ansonsten 0% Umsatzsteuer mit Vorsteuerverlust oder 20% Umsatzsteuer verrechnet 

werden.  

 

Veränderungen wertrelevanter Faktoren/Einflussgrößen 

Die vorliegende Wertindikation ist auf die angeführten Unterlagen und Informationen aufgebaut. 

Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder Informationen zu einer Änderung dersel-

ben und somit zu einem anderen Verkehrswert führen können. Das Gutachten beruht somit auf der 

derzeitigen Faktenkenntnis, die nicht vollständig sein muss. Ergeben neue Fakten wertrelevante 

Änderungen, so ist das Gutachten darauf abzustimmen. Ergeben sich neue Fakten oder Umstände, 

behält sich der Sachverständige ausdrücklich die Änderung oder Ergänzung dieser Wertermittlung 
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bzw. der getroffenen gutachterlichen Schlussfolgerungen vor. Das Gutachten hat nur im Gesamten 

und nicht auszugsweise Gültigkeit. 

 

Weiterverwendung, Vervielfältigung des Gutachtens 

Die Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Zitierung des Gutachtens oder dessen Mitteilung an 

Medien bzw. Weitergabe an Dritte in Teilen oder gesamt darf (sofern nicht im Zusammenhang mit 

dem Gutachtenszweck) jeweils nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des gefertigten 

Sachverständigen erfolgen. Eine, über den vereinbarten Verwendungszweck (Zwangsversteige-

rungsverfahren) hinausgehende Verwendung des Gutachtens oder von Teilen des Gutachtens bzw. 

eine Weitergabe an Dritte (mit Ausnahme der Veröffentlichung in der Ediktsdatei und der am Ver-

fahren Beteiligten und deren Rechtsvertretern), ist ohne vorherige Zustimmung des gef. SV nicht 

gestattet. 

 

 

1.3. Grundlagen 
 

• 1. Befundaufnahme am 26.03.2025 von 910 bis 935, anwesend  

Ing. Mario Gruber, Betreibender 

Dr. Peter Zens, Betreibendenvertreter 

Mag. Georg Strafella, SV 

• 2. Befundaufnahme am 20.06.2025 von 830 bis 855, anwesend  

Ing. Mario Gruber, Betreibender 

Dr. Peter Zens, Betreibendenvertreter 

Mag. Thomas Gutmann, für die HV 

Schlosser und Zeugen 

Gerichtsvollzieher und Auszubildender 

Mag. Georg Strafella, SV 

• Umfeldbegehung & Fotodokumentation 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 1992 

• Wohnungseigentumsgesetz 1975 (WEG 1975) und 2002 (WEG 2002), Mietrechtsgesetz 

(MRG), RichtWG, etc. 

• Recherche und Bauakteinsicht bei der der zuständigen Baubehörde  

• Flächenwidmung, Bebauungsplan und Katasterplan www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public 

• Bauordnung für Wien, in der derzeit gültigen Fassung 

• Grundbuchsauszug & Recherchen in der Urkundensammlung des Grundbuches 

• Mündliche Erörterungen im Rahmen der Befundaufnahme 

• Recherchen bei der Pretsch Immobilientreuhand GmbH, Neusetzgasse 7, 1010 Wien, Tel. 

01 604 51 76, E-Mail immobilien@pretsch.at  

 

Bewertungs-/Fachliteratur, Artikel 

• Stabentheiner, LBG-LiegenschaftsbewertungsG 

• Ross-Brachmann-Holzner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes 

von Grundstücken, 29. Auflage 
• Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs, Landes-

verband Steiermark und Kärnten, Nutzungsdauerkatalog, 2006 

• Karauscheck/G. Strafella, Der Mietzins, 2. Auflage, 2014 

• Angst/Oberhammer, Exekutionsordnung, Kommentar, 3. Auflage, 2015 
• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, 2017 

• Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, Sachverständige, Hefte 02/2019, 03/2024, etc. 

• Seiser + Seiser, Die Nutzungsdauer von Gebäuden, baulichen Anlagen, gebäudetechnischen 

Anlagen und Bauteilen, Graz 2020 

http://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public
mailto:immobilien@pretsch.at
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• Die Ermittlung von Liegenschaftszinssätzen, abgeleitet von Bruttoanfangsrenditen / Bienert, 

Masterthese TU Wien, 2020 

• Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken; Reguvis Köln 2020 

• Bienert, Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage, 2022 

• ÖNORM B 1802-1, 2022 

 

Sonstige Quellen, Marktberichte 

• OIB Richtlinien online www.oib.or.at 

• Lärmkarte auf www.laerminfo.at 

• Adressortungssystem und Orthofotos auf www.wien.gv.at/stadtplan, www.maps.google.at, 

www.bing.com/maps, earth.google.com/ 

• Verkehrstechnische Erreichbarkeit https://anachb.vor.at/, www.wien.gv.at/stadtplan  

• Statistische Werte auf www.statistik.at, Statistik Austria 

• Verdachtsflächenkataster bzw. Altlastenatlas www.umweltbundesamt.at  

• Immobilienplattformen u.a. www.immobilien.net, www.willhaben.at  

• Immobilien-Preisspiegel der WKO 

• ÖROK 

• Eigene Systembibliothek & Immobiliendatenbank  

• etc. 

http://www.laerminfo.at/
http://www.wien.gv.at/stadtplan
http://www.maps.google.at/
http://www.bing.com/maps
https://anachb.vor.at/u
http://www.wien.gv.at/stadtplan
http://www.statistik.at/
http://www.umweltbundesamt.at/
http://www.immobilien.net/
http://www.willhaben.at/
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2. BEFUND 
 

2.1. Lage der Liegenschaft 
 

Die ggst. Liegenschaft befindet sich an der Adresse 1100 Wien, Zur Spinnerin 24 ident Angeligas-

se 110-112. Die ggst. Wohnung befindet sich an der Adresse Zur Spinnerin 24. 
 

 
 

 
 

 
Quelle: https://www.wien.gv.at/stadtplan/  

https://www.wien.gv.at/stadtplan/


  Seite 12 von 97 

 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

 
 

 

Quelle: https://www.google.com  

 

https://www.google.com/
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Die Lage einer Wohnliegenschaft wird u. a. nach den folgenden Kriterien bemessen: 
 

Kriterium  Erfüllungsgrad 

Verkehrstechnische 

Erreichbarkeit - 

Öffentliche Verkehrs-

mittel 

Bus: Linie 7A (Haltestelle „Davidgasse“) rd. 220 m entfernt; Linie 

65A (Haltestelle „Starhemberg Kaserne“) rd.  450 m entfernt 

Straßenbahn: Linie 1 (Haltestelle „Davidgasse“) rd.  300 m entfernt 

Bahn: der Bahnhof „Matzleinsdorf“ (S1, S2, S3, S4, S 60, S80 sowie 

div. regionale und überregionale Zugverbindungen) rd. 900 m entfernt 

Ø-Fahrzeit zum Zentrum (Stephansplatz): rd. 25 Min. (inkl. notwendi-

ger Fußwege) 
 

 
Öffentlicher Verkehr (Quelle: https://www.wien.gv.at) 

 

Legende 

 
 

Verkehrstechnische 

Erreichbarkeit - 

Individualverkehr 

Erreichbarkeit: vom Zentrum kommend z.B. über die Linke Wienzeile 

iVm. der Reinprechtsdorfer Straße, der Triesterstraße und der David-

gasse erreichbar 

Einbahnen: in der Umgebung sind zahlreiche Einbahnregelungen vor-

handen; sowohl die Zur Spinnerin (von der Davidgasse in Richtung 

Troststraße als auch die Angeligasse (von der Zur Spinnerin in Rich-

tung Triesterstraße) werden im Bereich der ggst. Liegenschaft als Ein-

bahn geführt 

Parkplatzsituation: flächendeckende Kurzparkzone (Parkdauer 2h, 

MO-FR 9-22h); die Parkplatzsituation ist durchschnittlich angespannt  

Ø-Fahrzeit zum Zentrum (Stephansplatz): rd. 30 Min. 
 

https://www.wien.gv.at/
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Kriterium  Erfüllungsgrad 

Verkehrstechnische 

Erreichbarkeit –  

Individualverkehr 

 

 

Individualverkehr (Quelle: www.wien.gv.at/) 
 

Legende: 

 
 

Wohnlage 

Favoriten ist der 10. Wiener Gemeindebezirk. Er liegt südlich der inne-

ren Bezirke, reicht bis an die südliche Stadtgrenze und ist mit rund 

200.000 Einwohnern der bevölkerungsreichste Bezirk der Stadt. Hier 

wohnen etwa 10 Prozent aller Einwohner Wiens. Der Bezirk Favoriten 

umfasste 1869 nur 22.340 Einwohner. Durch den enormen Zustrom 

von Arbeitern in das Bezirksgebiet bis zum Beginn des Ersten Welt-

kriegs versiebenfachte sich die Bezirksbevölkerung bis 1910 auf 

159.241 Einwohner. Danach konnte der Bezirk seine Bevölkerungs-

zahl bis in die 30er Jahre nahezu halten, ehe die Einwohnerzahl um den 

Zweiten Weltkrieg und in den 40er Jahren deutlich sank. Im Gegensatz 

zu vielen Innenstadtbezirken stiegen die Bevölkerungszahlen in den 

50er und 60er Jahren wieder deutlich an, da im Bezirksgebiet genü-

gend Flächen für Neubauten vorhanden waren, um den gesteigerten 

Wohnraumbedarf zu befriedigen. Ab den 70er Jahren begann die Be-

völkerungszahl zu stagnieren. Seit 2001 ist die Zahl der Einwohner 

jedoch wieder deutlich gestiegen und lag diese 2019 bei 204.142 und 

2025 bei 223.190 Einwohnern.3 Die statistischen Prognosen weisen 

hinsichtlich der Bevölkerungszahl im Bezirk für den Zeitraum von 

2020 bis 2040 einen Anstieg von 16,91% aus. Auf Stadtebene wird das 

Bevölkerungswachstum im gleichen Zeitraum auf 14,31% geschätzt4. 

 

 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Favoriten und https://www.wien.gv.at/statistik/pdf/bezirke-in-zahlen-10.pdf 
4 Quelle ÖROK-Regionalprognosen 2018 - Bevölkerung, Bearbeitung: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes.  Ge-

bietsstand nach dem Inkrafttreten des Steiermärkischen Gemeindestrukturreformgesetzes (StGsrG).  

http://www.wien.gv.at/
https://www.wien.gv.at/statistik/pdf/bezirke-in-zahlen-10.pdf
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Kriterium  Erfüllungsgrad 

Wohnlage 

 

Die direkte Umgebung der ggst. Liegenschaft ist vor allem mit Wohn-

häusern dicht. Die Kaufkraft in der unmittelbaren Umgebung der Lie-

genschaft liegt unter dem Wiener Durchschnitt (=100). 
 

 
 

Legende: 

 
 

Infrastrukturelle  

Einrichtungen  

(Einkaufsmöglichkeiten, 

Schulen, Ärzte etc.) 

 

Nahversorgung/Einkaufsmöglichkeiten: die Einrichtungen der tägl. 

Nahversorgung befinden sich in unmittelbarer Umgebung z.B. in der 

Angeligasse (Billa) oder in der Davidgasse (Hofer, Spar), etc. 

Medizin. Versorgung: Allgemeinmediziner, Fach-/Zahnärzte sind in 

unmittelbarer Umgebung vorhanden; die nächstgelegenen Apotheken 

befinden sich in der Davidgasse 82-90 oder in der der Knöllgasse 49; 

die Klinik Favoriten befindet sich rd. 1 km entfernt 

Kindergärten: zahlreiche öffentliche und private Kindergärten z.B. in 

der Inzersdorfer Straße 113, in der Hardtmuthgasse 139, in der David-

gasse 88, in der Quaringasse 16, etc. 
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Kriterium  Erfüllungsgrad 

Infrastrukturelle  

Einrichtungen  

(Einkaufsmöglichkeiten, 

Schulen, Ärzte etc.) 

 

Schulen: für unterschiedliche Altersstufen z.B. in der Knollgasse 59, in 

der Quellenstraße 142, in der Herzgasse 87, in der Alxingergasse 82 

(VS), in der Quellenstraße 144, in der Herzgasse 27 (MS), in der 

Knöllgasse 20 (AHS), in der Pernerstorfergasse 77 (HAK/HASch), etc.  

Freizeit/Sport/Kultur: in fußläufiger Umgebung befinden sich diverse 

Parkanlagen, wie z.B. der Marin-Luther-King-Park, der Barankapark-

Hellerwiese, der Fortunapark, etc. 
 

 

   
Infrastruktur (Quelle: https://www.wien.gv.at) 

 

 

2.2. Lärmimmission – Straßenverkehr 
 

Gemäß den nachfolgenden Lärmkarten liegt der Tag- und Nachtlärmpegel für den Straßenverkehr 

im Bereich der ggst. Liegenschaft tlw. über den Schwellenwerten (im Bereich der Liegenschaft 

Angeligasse 112) für die Aktionsplanung und somit tlw. in einer Konfliktzone (gemessen in 4 m 

Höhe5). Es besteht daher keine überdurchschnittliche Lärmbelästigung durch den naheliegenden 

Schienenverkehr. 

 

 

 

 
5 In den Karten werden mit der grünen Grenzwertlinie auch die Schwellenwerte für die Aktionsplanung angezeigt. Beim Straßen-

verkehrslärm gilt für den Tag-Abend-Nachtlärmpegel Lden ein Wert von 60 dB (Dezibel) und für den Nacht-Lärmpegel Lnight ein 

Wert von 50 dB. 

https://www.wien.gv.at/
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 Straßenverkehr, Lärmindex 24 h Durchschnitt, in Dezibel (2022) 

   

   
 Straßenverkehr, Lärmindex Nachtwerte, in Dezibel (2022) 

 

   
 Schienenverkehr, Lärmindex 24 h Durchschnitt, in Dezibel (2022) 
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2.3. Grundbuchsstand, Rechte/Lasten, Wohnungseigentum, Widmung/  

Bebauungsbestimmungen  
 

Grundbuch 01102 Inzersdorf Stadt 

BG Favoriten 

EZ 1339 

GSt. Nr./Fläche 791/49, 791/50 und 791/51; insgesamt 1.562 m²  

Grundbücherlicher 

Eigentümer 

BLNR 132 und 133, je 780/90900 Anteile, WE an W 4 St 2 

Sofija Nicolic und Dragan Nicolic 

Grundbücherliche 

Rechte und Lasten 

A2-Blatt 
 

 

C-Blatt 
 

 

 

 

Außerbücherliche 

Rechte und Lasten 

außerbücherliche Rechte und Lasten sind nicht bekannt; lt. Auskunft 

der BH-Abt. 34 bestehen zum Stichtag keinerlei Abgabenrückstände. 

Wohnungseigentum 

- Übereinkommen zur Begründung von Wohnungseigentum, 

10.01.1976 

- Jahresmietwertgutachten, 04.08.1975 

- Bescheinigung z. Einverleibung v. Wohnungseigentum, 04.08.1975 
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Widmung und  

Bebauung 

Gemäß Flächenwidmungs-/Bebauungsplan der Stadt Wien (Plando-

kument 6984, online) bestehen für die ggst. Liegenschaft folgende 

Bestimmungen: 
 

straßenseitig: 

W Bauland Wohngebiet  

IV Bauklasse IV 

g geschlossene Bauweise  

15,00 Trakttiefe 15 m 
 

hofseitig: 

W Bauland Wohngebiet-Geschäftsviertel 

I Bauklasse I 

g geschlossene Bauweise  

4,5 m max. Gebäudehöhe 4,5 m 
 

Besondere Bestimmungen: Die Dächer der Gebäude, die auf den mit 

BB3 bezeichneten Flächen zur Errichtung gelangen, sind entspre-

chend dem Stand der technischen Wissenschaften als begrünte Flach-

dächer auszuführen. 
  

 

 
Flächenwidmungs-, Bebauungs- und Katasterplan (Quelle: https://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/) 

 

 

https://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/


  Seite 20 von 97 

 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

2.4. Bewilligungen/Bescheide & Pläne (auszugsweise) 
 

Folgende Unterlagen liegen im Bauakt der ggst. Liegenschaft auf:  

 

Datum Dokument Betreff/Anmerkung

17.05.1968 Einreichplan Herstellung eines Wohnhauses

17.05.1968 Bescheid Baubewilligung Neubau eines Wohnhauses

14.08.1970 Auswechslungsplan Herstellung eines Wohnhauses

14.08.1970 Bescheid Baubewilligung Baubänderungen vor der Bauausführung

25.08.1970 Bescheid Fristverlängerung für die Baubewilligung vom 17.05.1968

02.08.1972 Bescheid Fristverlängerung für die Baubewilligung vom 17.05.1968

30.10.1972 Abbruchplan Abtragung der auf der Liegenschaft befindlichen Gebäude

30.10.1972 Bescheid Abtragung der auf der Liegenschaft befindlichen Gebäude

05.11.1973 Auswechslungsplan Herstellung von Einstellräumen

05.11.1973 Bescheid Baubewilligung Baubänderungen während der Bauausführung

10.12.1974 Bescheid Bewilligung von 2 Gehsteigauf- und -überfahrten

28.04.1975 Einreichplan Errichtung einer vollautomatischen Leichtölfeuerung

28.04.1975 Bescheid Baubewilligung Ölfeuerungsanlage

28.04.1975 Bescheid Wasserrechtsbewilligung Heizöllagerung

02.06.1975 Auswechslungsplan Herstellung eines Wohnhauses

02.06.1975 Bescheid Bewilligung zur Abweichung vom bewilligten Bauvorhaben (3. Planwechsel)

24.06.1975 Bescheid Festsetzung der Orientierungsnummer

31.07.1975 Bescheid Baubewilligung 3 Personenaufzüge Nr. 8024-8026

07.08.1975 Bescheid Benützungsbewilligung 3 Personenaufzüge Nr. 8024-8026

21.10.1975 Bescheid Benützungsbewilligung Ölfeuerungsanlage

21.10.1975 Bescheid Betriebsbewilligung Heizöllagerung

30.10.1975 Bestandsplan Herstellung eines Wohnhauses

30.10.1975 Bescheid Benützungsbewilligung Wohnhaus

21.11.1975 Bescheid Benützungsbewilligung der abgeänderten Räumlichkeiten

28.10.1976 Bescheid Baubewilligung, Gebrauchserlaubnis, Bewilligung nach der StVo, Gebrauchsabgabe 

(drei Leuchtkästen)

24.02.1999 Bescheid Feststellung der vorschriftsgemäßen Herstellung des Gehsteiges (Konstatierung)

16.12.2009 Bescheid Feststellung der vorschriftsgemäßen Herstellung des Gehsteiges (Konstatierung)

24.04.2012 Einreichplan Trafolüftungseinbau

24.04.2012 Bauanzeige Trafolüftungseinbau

29.11.2012 Fertigstellungsmeldung Trafolüftungseinbau

25.11.2013 Bescheid Gehsteigübernahme in die Erhaltung durch die Stadt Wien

12.02.2014 Einreichplan Errichtung eines Vordaches über den Hauseingängen

12.02.2014 Bescheid
Baubewilligung Errichtung von drei Vordächern, Gebrauchserlaubnis, Bewilligung nach 

der StVo, Gebrauchsabgabe

16.06.2016 Bestandsplan Errichtung eines Vordaches über den Hauseingängen

16.06.2016 Fertigstellungsanzeige Errichtung eines Vordaches über den Hauseingängen  
 

Anmerkung: Wie bereits unter Pkt. 1.2.1. erwähnt, stimmt die innere Raumaufteilung in natura 

nicht vollständig mit den Planunterlagen überein. Die Küche wurde mit dem Wohnzimmer ver-

bunden und im Schlafzimmer wurde ein Schrankraum eingebaut. Im Bereich des Wohnzimmers 

wurde auch ein Durchbruch (für das mobile Klimagerät) im Bereich der Außenmauer zur Loggia 

vorgenommen → WE-Thema!  

 

 

2.5. Liegenschaft - Grundstück und Gebäude  
 

Die ggst. Liegenschaft EZ 1339 besteht aus den GST 791/49, 791/50 und 791/51, ist in leichter 

Hanglage gelegen, L-förmig ausgestaltet. Sie verfügt entlang der Straße Zur Spinnerin über eine 

Straßenfrontlänge von rd. 45 m und entlang der Angeligasse über rd. 39 m. Die Grundstücksfläche 

beträgt lt. Grundbuch insgesamt 1.562 m².  
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Die ggst. Liegenschaft wurde um 1975 (Benützungsbewilligung) mit einer Wohnhausanlage be-

baut. Die vertikale Erschließung erfolgt über drei Stiegen. Das ggst. Wohnhaus verfügt über ein 

Kellergeschoß mit Garagen und Einlagerungsräumen, 6 Geschoße über Niveau (EG-5. OG) und 

ein ausgebautes Dachgeschoß. Der Zugang erfolgt über die Straße Zur Spinnerin (ONr 24). Die 

Zufahrt zu den Garagen erfolgt über die Hausnummer 22. Ein Aufzug ist vorhanden.  

 

Ausstattung und Erhaltungszustand des ggst. Gebäudes (zum Stichtag) 
 

Gewerk Ausstattung und Erhaltungszustand 

Konstruktion Massivbauweise 

Dachform/-deckung Walmdach, Blechdeckung 

Dachrinnen Hängerinnen, Fallrohre; funktionstüchtig 

Fassaden/Außenputz 
farblich gegliederte Spritzputzfassaden, Vollwärmeschutz, Loggi-

en (Metallgeländer, Milchglas) 

Türen/Tore 

Hauseingang: Holztür mit Drahtgitterglas, Seiten- und Oberlichte, 

Metall, Türschoner aus Metall; Wohnungen: Holztüren in Metall-

zargen, Sicherheitstüren; Zufahrt Garagen: doppelflügelige Me-

talltore  

Fenster Kunststoffisolierglasfenster, Fixverglasung  

Böden Terrazzo, PVC 

Wände gemalt 

Decken gemalt 

Stiegenhaus 
Betonstiege mit Kunststeinstufen, einseitigem Metallhandlauf mit 

PVC   

Aufzüge 
Bj. 1974, Tragkraft 320 kg bzw. 4 Personen, KG-6. Stock; funkti-

onstüchtig 

Anschlüsse Alle notwendigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorhanden 

Heizung Gaszentralheizung (Contracting ohne Verbrauchsmessung) 

Keller  

Betonboden, Wände gemalt, Decken gemalt, Rohrleitungen, Kel-

lerabteile mit Holzbrettertüren und Vorhängeschlössern; aufstei-

gende Feuchtigkeit/Feuchteschäden an den Wänden ersichtlich  

Gemeinschaftsanlagen Waschküche 

Außenanlagen Betonierter Innenhof, Betonmauer, Garagen; ordentlich-gepflegt 

Zustand 

Das ggst. Gebäude befindet sich insgesamt in einem anspre-

chenden bis guten Zustand. Im Keller sind aufsteigende Feuch-

tigkeit bzw. Feuchteschäden ersichtlich.  
 

 

2.6. Wohnung W 4 Stiege 2 
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung W 4 St 2 befindet sich im Erdgeschoß (entspricht Hochparterre) an der Stiege 

2. Die Fenster sind sowohl straßenseitig in Richtung Angeligasse als auch hofseitig ausgerichtet. 

Die Loggia ist straßenseitig ausgerichtet. Ein Aufzug ist im EG/HP vorhanden. Die Wohnung ist 

nicht barrierefrei zugänglich. 
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Lage im Gebäude (schematisch) 

 

Größe & Konfiguration 

Wie bereits unter Pkt. 1.2.1. ausgeführt, verfügt die ggst. Wohnung über eine Wohnnutzfläche 

inkl. Loggia von 98,34 m². Der Wohnung ist das Kellerabteil mit der Bezeichnung „4/II“ zur allei-

nigen Benützung zugeordnet. Dieses stellt allerdings einen Allgemeinteil dar. Die Flächen teilen 

sich lt. Bestandsplan wie folgt auf die einzelnen Räumlichkeiten/Bereiche auf:  
 

Geschoß Raum Nutzfläche

Vorraum 14,12 m²

Abstellraum 2,12 m²

WC 1,11 m²

Bad 4,46 m²

Zimmer 17,23 m²

Abstellraum 3,38 m²

Zimmer 21,46 m²

Kabinett 11,57 m²

Küche 11,19 m²

Loggia 11,70 m²

98,34 m²Wohnnutzfläche gesamt

Erdgeschoß
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Die Konfiguration gestaltete sich wie folgt: 
 

 
Grundriss W 4 St 2 (Bestandsplan Oktober 1975) 
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Ausstattung und Erhaltung  
 

Die ggst. Wohnung verfügt über folgende Ver- und Entsorgungseinrichtungen: 
 

Ausstattung / Erhaltung 

Strom vorhanden funktionstüchtig 

Kaltwasser vorhanden funktionstüchtig 

Warmwasser vorhanden funktionstüchtig 

Kanalanschluss vorhanden funktionstüchtig 

Gasanschluss vorhanden funktionstüchtig 

Heizung, Warmwasser Gaszentralheizung funktionstüchtig 

Gegensprechanlage vorhanden funktionstüchtig 

Telekomanschlüsse vorhanden funktionstüchtig 

Waschmaschinenanschluss vorhanden funktionstüchtig 

 

Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung/Erhaltungszustand: 
 

Kriterium Ausstattung und Erhaltungszustand - Erdgeschoß   

Vorraum  

Türen: Sicherheitstür 

Fenster: - 

Böden: Fliesen 

Wände: Spatulat 

Decke: abgehängt, gemalt mit Deckenspots 

Heizung: Fußbodenheizung 

Ausstattung: Gegensprechanlage, Lichtstrom 

Abstellraum  

Türen: Holztür in Holzzarge 

Fenster: - 

Böden: Fliesen 

Wände: gemalt 

Decke: gemalt  

Heizung: Fußbodenheizung, Verteiler Fußbodenheizung 

Ausstattung: Waschmaschinenanschluss, Sicherungskasten, Licht-

strom 

WC 

Türen: Holztür in Holzzarge 

Fenster/Entlüftung: keines, mechanische Entlüftung/Ventilator  

Böden: Fliesen 

Wände: Spatulat 

Decke: gemalt  

Heizung: Fußbodenheizung 

Ausstattung: Hänge-WC mit Unterputzspülkasten und Spartasten-

funktion, Handwaschbecken, Lichtstrom 

Bad/WC 

Türen: Holztür in Holzzarge 

Fenster/Entlüftung: keines, mechanische Entlüftung/Ventilator  

Böden: Fliesen 

Wände: gemalt, gefliest 

Decke: gemalt  

Heizung: Fußbodenheizung, Handtuchtrockner 

Ausstattung: Hänge-WC mit Unterputzspülkasten und Spartasten-

funktion, Waschbecken, Walk-in-Shower mit Stufe und Glaswand, 

Lichtstrom 
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Kriterium Ausstattung und Erhaltungszustand - Erdgeschoß   

Schlafzimmer und  

Schrankraum 

Türen: Holztür in Holzzarge, Glastür in Holzzarge 

Fenster: Holzisolierglasfenster/-tür mit Innenjalousien 

Böden: Parkett 

Wände: gemalt 

Decke: gemalt  

Heizung: Fußbodenheizung, Thermostat 

Ausstattung: Lichtstrom 

 Abstellraum 

(Arbeitsplatz) 

Türen: Holztür in Holzzarge 

Fenster/Entlüftung: mechanische Entlüftung/Ventilator 

Böden: Parkett 

Wände: gemalt 

Decke: gemalt  

Heizung: Fußbodenheizung 

Ausstattung: Lichtstrom 

 Kinderzimmer 

Türen: Holztür in Holzzarge 

Fenster: Holzisolierglasfenster 

Böden: Fliesen 

Wände: gemalt 

Decke: gemalt  

Heizung: Fußbodenheizung, Thermostat 

Ausstattung: Lichtstrom 

Wohnküche 

Türen: Glastür in Holzzarge, Holztüren in Holzzargen 

Fenster: Holzisolierglasfenster-/türen 

Böden: Parkett 

Wände: gemalt, gefliest 

Decke: gemalt, tlw. abgehängt mit Deckenspots 

Heizung/Kühlung: Fußbodenheizung, Thermostat, Auslass in Au-

ßenmauer für mobiles Klimagerät  

Ausstattung: 2-seitige Küchenzeile mit Ober- und Unterschränken, 

Mikrowelle, Backrohr, Induktionsherdplatte, Geschirrspüler (alles 

Marke Siemens), Dunstabzug (Marke Elica), Kühl-/ Gefrierkombi-

nation, Lichtstrom 

Loggia: Metallgeländer, Milchglas, WPC-Bodenbelag, Außenbe-

leuchtung; Außenwand Auslass f. Klimagerät 
 

 

Zusammenfassung – Zustand Wohnung 

Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem guten-sehr guten bzw. sanierten Erhaltungs-

zustand. Die Oberflächenmaterialien sowie die Ausstattung sind tlw. höherwertig und entsprechen 

den Anforderungen an modernes Wohnen.  

 
 

2.7. Betriebskosten und Reparaturrücklagen  
 

Die monatlichen Bruttobetriebskosten (ohne Reparaturrücklage, Heizung und Warmwasser) be-

tragen für die Wohnung € 218,66 das entspricht € 2,22/m² Nutzfläche. Sie liegen damit insgesamt 

im Bereich einer marktüblichen Bandbreite. Die Zahlung in die Reparaturrücklage beträgt monat-

lich € 126,46 bzw. € 1,29/m². 
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Position Kosten netto Kosten pro m² Ust Kosten Brutto Kosten pro m²

Betriebskosten 198,78 p.m.     €     2,02 /m²    €            19,88 p.m.     €    218,66 p.m.     €      2,22 /m²    €         

Heizkosten 95,32 p.m.     €       0,97 /m²    €            19,06 p.m.     €    114,38 p.m.     €      1,16 /m²    €         

Warmwasser 40,85 p.m.     €       0,42 /m²    €            4,09 p.m.     €      44,94 p.m.     €        0,46 /m²    €         

Reparaturrücklage 126,46 p.m.     €     1,29 /m²    €            126,46 p.m.     €      1,29 /m²    €         

Gesamt 461,41 p.m.     €     4,69 /m²    €            43,03 p.m.     €    504,44 p.m.     €      5,13 /m²    €        

Betriebskosten ab 07/2025

 
 

Außerbücherliches Sanierungsdarlehen 

Lt. Auskunft der HV wurde ein großer Teil der Reparaturrücklagendotierung für die Tilgung des 

im Zusammenhang mit der thermisch-energetischen Sanierung der Gebäudehülle aufgenommenen 

Darlehens mit einer vereinbarten Laufzeit bis 10.08.2028 und mit einer variablen Verzinsung 

zweckgewidmet. Das ggst. Darlehen läuft noch bis 10.08.2028. Der Kapitalrest beträgt für die 

gesamte Liegenschaft per Juli 2025 insgesamt noch € 219.444,42. Aufgeteilt nach Nutzwerten 

ergibt dies für die ggst. Wohnung einen Teilbetrag iHv. rd. € 3.766,-. Weiterführende Informatio-

nen sind in der beiliegenden letzten Darlehensrate ersichtlich: 
 

 
 

Stand der Reparaturrücklage(n): Lt. Auskunft der HV beträgt der Stand der Reparaturrücklage per 

11.04.2025 rd. € 138.170,-. 

 

Sanierungen und Investitionen: Lt. Auskunft der HV wurden folgende Sanierungsarbeiten und 

Investitionen in den letzten Jahren vorgenommen: 

• Umrüstung der Heizungsanlage 

• Installation von Zonenregelungssystemen für die Wärmeverteilung 

• Thermische Sanierung 

 

Lt. Auskunft der HV sind, mit Ausnahme der Sanierung der Hausbesorgerwohnung, in nächster 

Zeit keine weiteren Sanierungsmaßnahmen geplant. 

 

Hausbesorgerwohnung: Der Bestandvertrag der ehemaligen Hausbesorgerwohnung Top 3 auf der 

Stiege 1 (= Zur Spinnerin 22) wurde vom ehemaligen Mieter zum 30.11.2023 aufgekündigt. Auf-

grund des Zustandes der Wohnung wurde von den Wohnungseigentümern die Sanierung und an-

schließende Vermietung der ehemaligen Hausbesorgerwohnung rechtskräftig beschlossen. Mit der 

Wohnungssanierung wird zeitnah begonnen. 

 

Betriebskostenrückstand: Für die ggst. Wohnung besteht aktuell eine offene Forderung iHv. von  

€ 6.674,47. 
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3. METHODIK 
 

3.1. Allgemeines 
 

Der Verkehrswert wird gem. Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG 1992) wie folgt definiert 

 

§ 2 Abs 2 LBG 

Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Ge-

schäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

 

§ 2 Abs 3 LBG 

Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der 

Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

 

Gem. ÖNORM B1802-1, 2022 Pkt 3.25 ist der Verkehrswert definiert als 

Preis, der bei einer Veräußerung der Liegenschaft im redlichen Geschäftsverkehr üblicherweise 

erzielt werden kann. 

 

Im ggst. Fall handelt es sich um eine bestandfreie bzw. eigengenutzte Wohnung. 
 

Bestandfreie Wohnungen sprechen sowohl Eigennutzer als auch Anleger an → von Eigennutzern 

werden in der Regel aber höhere Kaufpreise bezahlt. Unter dem Gesichtspunkt des „highest and 

best use“ ist daher bei der Bewertung der Eigennutzer in den Vordergrund zu stellen. Im ggst. Fall 

wird daher in der Phase 2 für die Wohnungen das Sachwertverfahren gem. § 6 LBG in Ansatz 

gebracht.  

 

Beim Sachwertverfahren wird der Sachwert zum Zeitpunkt der Bewertung, ausgehend von den 

Wiederbeschaffungskosten gleichwertiger Wohnungen samt anteiligem Grund und Boden, ermit-

telt. 

 

Zur Ermittlung des Bodenwertes wird das Vergleichswertverfahren gem. § 4 LBG und unter 

Zuhilfenahme nach Stichtag, Art, Lage und Beschaffenheit geeigneter Vergleichsobjekte herange-

zogen. 

 

 

3.2. Vergleichswertverfahren (gem. § 4 LBG und § 10 LBG) 
 

Generelles 

„Der Vergleichswert der Liegenschaft wird durch Vergleich mit im redlichen Geschäftsverkehr 

tatsächlich erzielten Kaufpreisen bzw. Mieten vergleichbarer Liegenschaften ermittelt. Dieses 

Verfahren ist insbesondere zur Ermittlung des Verkehrswertes/Marktwertes unbebauter Liegen-

schaften sowie zur Ermittlung des Bodenwertes anzuwenden. Es setzt die sorgfältige Beobachtung 

der Marktentwicklung voraus. 
 

Bei der Beurteilung der Vergleichbarkeit sind die Einflussgrößen der Wertermittlung zu berück-

sichtigen. Abweichende Eigenschaften sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert begrün-

det zu berücksichtigen.“ Quelle: Ö-NORM B 1802-1 
 

Da im Rahmen des Vergleichswertverfahrens der Wert unmittelbar aus dem Marktgeschehen ab-

geleitet wird, stellt dieses Verfahren das direkteste Wertermittlungsverfahren dar und ist im Zwei-

fel anderen Verfahren vorzuziehen. 
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Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist das Vorhandensein ver-

gleichbarer Transaktionen in zeitlicher und räumlicher Nähe zum Stichtag und dem Bewertungs-

gegenstand. Bei der Auswahl der Vergleichsobjekte ist, soweit wie möglich auf eine Überein-

stimmung hinsichtlich wertrelevanter Parameter zu achten. Abweichungen sind durch entspre-

chende Anpassungen adäquat zu berücksichtigen. 
 

Anpassungen 

Die Anpassungen erfolgen erfahrungsgemäß, ua nach folgenden wertmaßgeblichen Parametern: 
 

• Stichtag 

• Lage 

• Lage im Gebäude (bei Objekten auf Multi-Tennant-Liegenschaften) 

• Größe 

• Konfiguration 

• Ausstattung (idR. bei Baulichkeiten) 

• Erhaltungszustand (bei Baulichkeiten) 

• Bebaubarkeit (bei Grund und Boden) 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Anpassungen nur bedarfsweise vorzunehmen sind; sofern eine 

ausreichende Übereinstimmung gegeben ist oder die Abweichung als nicht wertmaßgeblich beur-

teilt wird, ist keine Anpassung vorzunehmen. 

 

Stichtagsanpassung 

Im ggst. Fall erfolgt die Stichtagsanpassung auf Basis der seitens der Statistik Austria publizierten 

Baugrundstückspreise für Hietzing. Die Immobilien-Durchschnittspreise bilden dabei das durch-

schnittliche Preisniveau bzw. den durchschnittlichen Wert von Immobilien in Österreich auf regi-

onaler Ebene ab. Die Datengrundlage bilden die von Privathaushalten getätigten Käufe von Häu-

sern, Wohnungen und Grundstücken. Für Häuser und Wohnungen liegen Ergebnisse auf Bezirks-

ebene, unterteilt in neun Größenkategorien, vor. Bei Grundstücken werden auch Gemeindedurch-

schnittspreise veröffentlicht. Zur Berechnung der Werte des Zieljahres werden auch die Transakti-

onen der vier Vorjahre berücksichtigt. Ein Regressionsmodell valorisiert die Preise der Vorjahre 

unter Berücksichtigung von Unterschieden in Wohnflächen, Grundflächen, Bauperioden und Lage 

der Objekte. 

 

sonstige Anpassungen 

Hinsichtlich der übrigen Anpassungen werden sowohl der Bewertungsgegenstand als auch die 

Vergleichsobjekte anhand folgender Skala beurteilt und benotet: 
 

Beurteilung - Parameter Note

Sehr Gut 1,0

Sehr Gut - Gut 1,5

Gut 2,0

Gut - Durchschnittlich 2,5

Durchschnittlich 3,0

Durchschnittlich - Schlecht 3,5

Schlecht 4,0

Schlecht - Sehr Schlecht 4,5

Sehr Schlecht 5,0  
 

Die Vergleichsobjekte werden dem Bewertungsgegenstand gegenübergestellt, wobei sich die An-

passungen auf Grundlage folgender Matrix ergeben: 
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Höhe der maximal möglichen Anpassung auf Grundlage des 

Marktgeschehens eingeschätzt wird und gegebenenfalls von den oben beispielsweise dargestellten 

+/- 10 % abweichen kann. 

 

In Bedarfs- und Ausnahmefällen kann von der oben beschriebenen Vorgehensweise abgewichen 

werden, wobei die Abweichungen individuell erläutert und ermittelt werden. 

 

Ausreißerprüfungen 

Sowohl das der Bewertung zugrunde gelegte Sample als auch das ermittelte Ergebnis ist auf die 

statistische Relevanz zu prüfen. Extrem gelegene Werte sind nicht für die Bewertung heranzuzie-

hen. Im Rahmen des Vergleichswertverfahrens erfolgen zwei Ausreißerprüfungen.  

 

In der Ausreißerprüfung I wird die erhobene Auswahl an Vergleichsobjekten überprüft. Ver-

gleichsobjekte die als Ausreißer zu beurteilen sind, werden aus der Bewertung ausgeschieden und 

nicht weiterverarbeitet. Nach Durchführung der Anpassungen werden die angepassten Ver-

gleichswerte erneut einer Ausreißerprüfung (Ausreißerprüfung II) unterzogen. 

 

 

3.3. Sachwertverfahren (gem. § 6 LBG) 
 

Generelles 

Generell setzt sich der Sachwert einer Liegenschaft aus dem Bodenwert, dem Bauwert der Gebäu-

de und Außenanlagen sowie dem Wert sonstiger Bestandteile und des Zubehörs zusammen. Im 

Rahmen des Sachwertverfahrens wird nach folgendem Schema vorgegangen: 

 
 

Herstellungskosten (Neubaukosten) 

- Wertminderung wegen Baumängel und -schäden 

- Wertminderung wegen Alters 

- (gegebenenfalls) Zustandswertminderung (Heideck) 

= Bauwert der baulichen Anlagen 

+/- Besondere wertbeeinflussende Umstände (Baulichkeiten) 
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= Wert des Gebäudes 

+ Bodenwert/-anteil 

= Sachwert der Liegenschaft 

+/- Sonstige wertbeeinflussende Umstände 

+/- Rechte/Lasten 

+/- Marktanpassung 

= Verkehrswert des Bewertungsgegenstandes 

 

Neubauwert 

Der Neubauwert wird aus den marktüblichen Herstellungskosten zum Bewertungsstichtag je Flä-

cheneinheit durch Vervielfachung ermittelt. Hierbei werden die, durch den Hauptverband der all-

gemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs publizierten, Emp-

fehlungen für Herstellungskosten für Wohngebäude zugrunde gelegt.  

 

Als Grundlagen werden die für das jeweilige Bundesland publizierten Werte herangezogen. All-

fällige, individuelle Gegebenheiten (Qualität der Ausstattung, Größe des Baukörpers, etc. werden 

entsprechend berücksichtigt. 

 

Baumängel und Bauschäden  

Sofern Baumängel oder Bauschäden festgestellt oder bekannt gemacht werden, sind entsprechende 

Sanierungskosten in Ansatz zu bringen. Werden Sanierungskosten bekannt gemacht oder liegen 

individuelle Offerte zur Beseitigung der Mängel vor, werden diese auf Plausibilität geprüft gege-

benenfalls der Bewertung zugrunde gelegt. 

 

Alterswertminderung 

 

Errichtungsjahr (real/fiktiv)  

Das Errichtungsjahr wird auf Basis vorhandener Unterlagen, Informationen und Auskünfte erho-

ben und ergibt sich in der Regel aus der Bau- oder Benützungsbewilligung. 

 

Werden Verbesserungen oder Modernisierungen am Bauwerk vorgenommen und präsentiert sich 

das Bauwerk in einem, gegenüber dem tatsächlichen Gebäudealter, jüngeren Zustand, kann bewer-

tungsmethodisch eine Verlängerung der Restnutzungsdauer in Ansatz gebracht werden. Hierzu 

wird gegebenenfalls ein fiktives Errichtungsjahr ermittelt. 

 

Restnutzungsdauer 

Die gewöhnliche Nutzungsdauer ist die üblicherweise zu erwartende Zeitspanne von der Errich-

tung bis zum Ende der wirtschaftlich vertretbaren Nutzung. Diese hängt von der Nutzung, Bau-

weise und -art sowie der Wartung und Instandhaltung ab.  

 

In der Bewertungsliteratur werden, je nach Ausführung und Gebäudeart/Nutzung, folgende Nut-

zungsdauern (Auszug) empfohlen: 

 

Art der Baulichkeit 
übliche Gesamt- 

nutzungsdauer 

Ein- und Zweifamilienhaus  

 normale Bauausführung 60-70 Jahre 

 einfache Bauausführung 50-60 Jahre 

 Fertighäuser 60-70 Jahre 

 Fertighäuser auf Holzbasis 40-60 Jahre 
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Mehrwohnungshäuser  

 Miet- und Eigentumswohngebäude 60-70 Jahre 

 Sozialer Wohnbau 50-60 Jahre 

 Altbau-/Gründerzeithäuser 100-150 Jahre 

Garagen  

 Garagen Massivbau 50-70 Jahre 

 Fertiggaragen 40-50 Jahre 

 Parkhäuser und Tiefgaragen 40-50 Jahre 

Büro- und Verwaltungsgebäude  

 je nach Bauausführung und Standort 40-60 Jahre 

Handelsimmobilien  

 Geschäftshäuser und Kaufhäuser 30-50 Jahre 

 Supermärkte 20-30 Jahre 

Gewerbe- und Industriegebäude  

 Fabrikgebäude und Werkhallen 30-50 Jahre 

 Lagerhallen und Logistikimmobilien 20-40 Jahre 

 Betriebsgebäude für besondere Zwecke 10-30 Jahre 

 Wellblechschuppen, Flugdächer, Holzschuppen, 

 Holzgebäude in einfacher Bauweise 
20-30 Jahre 

Sonderimmobilien  

 Hotels 20-40 Jahre 

 Schulen 40-60 Jahre 

 Tankstellen 10-20 Jahre 

 

Die Alterswertminderung gibt die Wertminderung wieder, die durch das Altern sowie durch Ab-

nutzung der Bausubstanz entsteht und wird nach dem Verhältnis der Restnutzungsdauer und der 

Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen bestimmt. 
 

Für die Ermittlung stehen unterschiedliche Berechnungsmethoden zur Verfügung. 

 

Lineare Wertminderung  

Die lineare Wertminderung unterstellt einen gleichmäßigen, über die Gesamtnutzungsdauer ver-

teilten Wertverlust.  

Die Formel lautet: 
Alter des Gebäudes

Gesamtnutzungsdauer
Wertminderung =

 
 

Progressive Wertminderung (Ross)  

Die Alterswertminderung nach Ross unterstellt einen progressiven Verlauf der Wertminderung, 

wobei die Wertminderung am Anfang der Nutzungsdauer vergleichsweise gering ist und mit zu-

nehmendem Alter stärker wird. 

Die Formel lautet: 

1 A² A

2 GND² GND )W = x ( +
 

 W =  Wertminderung 

 A =  Alter des Gebäudes 

 GND =  Gesamtnutzungsdauer 
 

Zustandswertminderung nach Heideck 

Die Zustandswertminderung nach Heideck gibt die, über die übliche Alterswertminderung hinaus-

gehende Abnutzung der Substanz wieder. Hierbei werden die Baulichkeiten im Hinblick auf den 

Zustand benotet. 
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Die Zustandswertminderung (ZWM) nach Heideck errechnet sich nach folgender Formel: 
 

π π

4 4
ZWM =

(ZN-1) x - sin [( (ZN-1) x )]
π  

 

Besondere wertbeeinflussende Umstände 

Sofern wertmaßgebliche Umstände nicht bereits bei der Ermittlung des Bodenwertes, des Bauwer-

tes, der Alterswertminderung, oder bei der Wertminderung wegen Baumängel und -schäden be-

rücksichtigt wurden, sind diese als besondere wertbeeinflussende Umstände in Ansatz zu bringen. 

 

Zu derartigen Umständen zählen beispielsweise: 
 

- Verlorener Bauaufwand 

Ein, der Bewertung methodisch zu unterstellende/präsumtive Käufer würde gegebenenfalls die 

Baulichkeiten, in Abweichung zu dem bewertungsrelevanten Bestand, nach seinen (geschmackli-

chen) Vorstellungen und nutzungstechnischen Anforderungen errichten. Insofern kann unter Um-

ständen ein Teil der tatsächlich getätigten Investitionen marktseitig nicht in voller Höhe abgegolten 

werden und dadurch „verloren“ gehen. Dies trifft insbesondere auf individuell gestaltete und ex-

klusiv ausgestattete Objekte zu.  
 

- Unorganischer Aufbau (ungünstiger Grundriss) 

Insbesondere durch Einbeziehung historischer Bausubstanz und/oder Erweiterung der Baulichkei-

ten in mehreren Ausbaustufen, aber auch durch mangelnde/fehlerhafte Planung können unter Um-

ständen ungünstige, die Funktionalität beeinträchtigende oder nicht zeitgemäße Grundrisslösungen 

entstehen. 
 

- Ungünstige Lageverhältnisse 

Grundsätzlich wirkt sich die Lage auf den Bodenwert der Liegenschaft aus. Fallweise kann darüber 

hinaus eine Diskrepanz zwischen der Qualität der Lage und Art, Umfang sowie Qualität der Bau-

lichkeiten entstehen (z.B. luxuriös ausgestattetes Objekt in der Nähe eines Industriegebietes). 
 

- Denkmalschutz 

Die Unterschutzstellung eines Gebäudes ist unter Umständen mit Einschränkungen der Nutzung 

und (insb.) der Umgestaltung verbunden. Gegebenenfalls kann eine Unterschutzstellung vom 

Markt, trotz allfälliger Einschränkungen als positiv beurteilt werden (z.B. bei Luxusimmobilien) 

und sich werterhöhen auswirken. 
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4. BEURTEILUNG & BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 
 

4.1. Beurteilung  
 

 

 

4.2. Grundkostenanteil und anteiliger Bodenwert  
 

Bei der Feststellung des Bodenwertes sind Wertkriterien wie örtliche Lage der Liegenschaft, ge-

gebene Aufschließung, Größe und Konfiguration der Grundstücksfläche, Bebaubarkeit, Ver-

kehrserschließung sowie unmittelbare und mittelbare Umgebung maßgebend. 
 

 

Kriterium Beurteilung 

Lage der Liegen-

schaft  

Die ggst. Liegenschaft befindet sich im 10. Bezirk und gehört zur 

Katastralgemeinde Inzersdorf Stadt. Die Erreichbarkeit sowohl mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mittels Individualverkehres ist 

gut. Sämtliche infrastrukturelle Einrichtungen sind in unmittelbarer 

Umgebung vorhanden. Die Kaufkraft in der Umgebung liegt unter 

dem Durchschnitt Wiens. Es besteht eine tlw. überdurchschnittliche 

Lärmbelästigung durch Straßenverkehrslärmimmissionen. Die Lage 

der ggst. Liegenschaft ist für Wohnzwecke innerhalb des Bezir-

kes insgesamt durchschnittlich-ansprechend. 

Liegenschaft und 

Gebäude 

Die ggst. Liegenschaft EZ 1339 besteht aus den GST 791/49, 791/50 

und 791/51, ist L-förmig ausgestaltet, in leichter Hanglage gelegen 

und weist gem. Grundbuch eine Fläche von insgesamt 1.562 m² auf. 

Auf der Liegenschaft befindet sich ein 1975 (Benützungsbewilli-

gung) errichtetes Wohnhaus, bestehend aus 2 Stiegen. Das Gebäude 

verfügt über ein Kellergeschoß, 6 Geschoße über Niveau (EG-5. 

OG) und ein ausgebautes Dachgeschoß. Aufzüge sind an den Stiegen 

vorhanden, allerdings nicht barrierefrei zugänglich. Durchschnittli-

che-gute Ausstattung und ansprechender-guter Erhaltungszu-

stand. 

Lage im Gebäude 

W 4 St 2 

Die ggst. Wohnung befindet sich im Erdgeschoß/HP und ist sowohl 

straßenseitig (Angeligasse) als auch hofseitig ausgerichtet. Ein Auf-

zug ist im Geschoß vorhanden. Die Wohnung ist aber nicht barriere-

frei zugänglich. Die Lage der Wohnung im Gebäude ist durch-

schnittlich. 

Größe/ Konfigurati-

on W 4 St 2 

Insgesamt verfügt die ggst. Wohnung über eine Wohnnutzfläche  

von rd. 98 m², welche sich auf einen Vorraum, zwei Abstellräume, 

ein Bad mit WC, ein WC, eine Wohnküche, 2 Zimmer und eine 

Loggia aufteilt. Alle Räume mit Ausnahme des Kinderzimmers (über 

die Wohnküche) sind vom Vorraum aus zentral begehbar. Der Woh-

nung ist das Kellerabteil 4/II zur Benützung zugeordnet (jedoch All-

gemeinteil. Insgesamt leicht überdurchschnittliche, aber prinzi-

piell marktgängige, familientaugliche Größe. Die Konfiguration 

ist ansprechend. 

Ausstattung/ Zu-

stand W 4 St 2 

Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem guten-sehr 

guten bzw. sanierten Erhaltungszustand. Die Oberflächenmateria-

lien sowie die Ausstattung sind tlw. höherwertig und entsprechen 

den Anforderungen an modernes Wohnen.  
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Resultat

PLZ Straße ONr. GB EZ Stichtag FläWi
Bau-

klasse
Bauweise

Korrektur

gesamt

GKA

korrigiert

1100 Gudrunstraße 136 01101 1654 31.12.2022 W III g 15,75%  1.519,- €/m²

1100 Buchengasse 93 01101 1608 10.01.2023 W IV g, G 13,15%  1.383,- €/m²

1100 Columbusgasse 27-29 01101 197 24.05.2023 W III g, G

1100 Kolowratgasse 3-7 01105 806 23.06.2023 W I 7,5 m, ogk 9,14%  1.620,- €/m²

1100 Angeligasse 32 01102 611 27.06.2023 W III g 11,60%  1.555,- €/m²

1100 Columbusgasse 8 01101 184 24.01.2024 W IV g, 18 m 6,30%  1.683,- €/m²

1100 Rotenhofgasse 55-57 01101 1453 17.09.2024 GBGV III g 3,30%  1.248,- €/m²

1100 Triester Straße 64 01102 2110 09.12.2024 GBGV VI 40-47 m, g 4,79%  1.362,- €/m²

1100 Bleigasse 14 01102 2316 26.03.2025 W IV g, 10,5 m, G 3,51%  1.509,- €/m²

1100 Columbusgasse 70 01101 261 16.06.2025 W III g, G 2,55%  1.411,- €/m²

Durchschnitt  1.477,- €/m²

Vergleichsobjekte/Basisdaten Korrekturen

 
 

Die um wertbestimmende Unterschiede korrigierten Grundkostenanteile (GKA) für vergleichbare 

Wohnungen liegen zwischen rd. € 1.248,-/m² und rd. € 1.683,-/m². Für die ggst. Liegenschaft/Lage 

ist ein durchschnittlicher Grundkostenanteil von rd. € 1.477,-/m² angemessen. 

 

Für die Wohnung W 4 St 2 ergibt sich auf Basis einer Fläche von 98,34 m² und der Beimessung 

eines Faktors von 0,9 zum Stichtag ein anteiliger Bodenwert in Höhe von rd. € 130.687,-. 
 

EZ WE-Objekt Fläche GKA Ø Faktor GKA Bodenwert

B-LNr 132 und 132; je 780/90900; 

WE an W 4 St 2
98,34 m² 1.477,- €/m² 0,90               1.329,- €/m² 130.687 €         

Gesamt 98,34 m² 1.329,- €/m² 130.687 €         

Anteiliger Bodenwert

1339

 
 

 

4.3. Sachwertverfahren 

4.3.1. Herstellungskosten 
 

Im Zuge der Ermittlung des Herstellungswertes der ggst. Wohnung wird im ggst. Fall nach den 

Empfehlungen des Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachver-

ständigen Österreichs vorgegangen, die dieser in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden 

und dem SV-Büro Orlainsky/Steppan für den mehrgeschoßigen Wohnbau erarbeitet hat. → siehe 

Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, in „Der Sachverständige“, Heft 03/2024“.  
 

Demnach ist je nach Gebäudeteil/Gewerk und Ausstattungsqualität eine Punktzahl zu vergeben. 

Hierbei wird von folgendem Schema ausgegangen: 

 

Ausstattungsqualität „normal“ (1): Standard etwa nach Wohnbauförderungslinien (Mindest-

ausstattung), keine Individualausstattung, zeitgemäße Bauweise, bauphysikalische Mindestwerte 

nachjeweiliger Norm (Normalverbraucher) 

 

Ausstattungsqualität „gehoben“ (2): Gediegene Ausführung, jedoch ohne wesentliche Luxus-

komponenten und Designerelemente, sehr gute aktuelle bauphysikalische Eigenschaften und In-

stallationsqualität, wirtschaftlicher Energiebedarf. 

 

Ausstattungsqualität „hochwertig“ (3): Architektendesign, energiesparende solide Bauweise, 

zusätzliche Energiequellen, Installationen solide und sehr umfangreich, beste Ausstattung, Luxus-

komponenten. 

 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten zum Stichtag ermitteln sich durch Interpolation der 

vorgegebenen Werte gem. den Empfehlungen für die unterschiedlichen Ausstattungskategorien.  
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Quelle: Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, Sachverständige, 02/2019 

 

Im ggst. Fall sind für die ggst. Wohnung unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Haupt-

verbandes die Herstellungskosten mit rd. € 3.500,-/m² brutto anzusetzen. In diesem Betrag sind die 

Kosten für die anteiligen Allgemeinflächen und Außenanlagen bereits berücksichtigt.  

 

 

4.3.2. Restnutzungsdauer  
 

Die gewöhnliche Nutzungsdauer ist die üblicherweise zu erwartende Zeitspanne von der Errich-

tung des Gebäudes bis zum Ende seiner wirtschaftlich vertretbaren Nutzung, diese hängt von der 

Nutzung, Bauweise und -art sowie der Wartung und Instandhaltung des Gebäudes ab. Grundsätz-

lich ist im mehrgeschoßigen Wohnbau für Miet- und Eigentumswohnungen von einer Gesamtnut-

zungsdauer von 80 Jahren auszugehen. 
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Ausgehend vom Errichtungszeitpunkt, der Bauweise & der Nutzung des Gebäudes, sowie der er-

folgten Sanierung und einer laufenden Instandhaltung des Gebäudes bzw. der erfolgten Sanierung 

der Wohnung, wird eine Restnutzungsdauer von rd. 50 Jahren in Ansatz gebracht. 

 

 

4.3.3. Alterswertminderung 
 

Der Alterswertminderung wird die lineare Abschreibung zugrunde gelegt. 
 

 

4.3.4. Zustandswertminderung (HEIDECK) 
 

Die Zustandswertminderung (ZWM) nach Heideck errechnet sich nach folgender Formel: 
 

 
 

Die Zustandsnoten (ZN) werden wie folgt klassifiziert: 

 
 

Auf Basis der vorangegangenen Ausführungen wird die Zustandsnote von 1,75 angesetzt. 
 

 

4.4. Rechte und Lasten 
 

Folgende grundbücherliche Rechte und Lasten sind vorhanden. 

 

A2- Blatt 
 

 
 

A2-LNR 1: Bauplatz auf GST 791/50 

Die Bauplatzeigenschaft wurde bereits im Rahmen der Bodenwertermittlung berücksichtig → die 

ggst. Eintragung ist daher nicht weiter bewertungsrelevant. 

 

A2-LNR 2: Sicherheitszone des Flughafens Wien-Schwechat hins. GST 791/49, 791/50, 791/51 

Die Liegenschaft befindet sich innerhalb des Endanflugbereichs der Landebahn 11 des Internatio-

nalen Flughafens Wien Schwechat, die regelmäßig bei Süd-Ost-Wind in Betrieb ist. Aufgrund der 

routinemäßigen Verwendung des autopilotgesteuerten Landesystems ILS (Instrument Landing 

System) in der internationalen Zivilluftfahrt beträgt die Überflughöhe einfliegender Maschinen 

über der Liegenschaft regelmäßig ca. 1.000 m über Grund. Fluglärm ist daher in ggst. Lage nur 

abgeschwächt wahrnehmbar. Sämtliche Liegenschaften der Umgebung befinden sich in der Si-

cherheitszone des Flughafens → die ggst. Eintragung ist nicht bewertungsrelevant. 
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Sicherheitszonenplan einfliegender Maschinen auf Piste 11 

 

C-Blatt 
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C-LNR 216: Pfandrecht 

Die Bewertung erfolgt ohne Berücksichtigung geldwerter Rechte und Lasten → Das ggst. 

Pfandrecht ist daher nicht bewertungsrelevant. 

 

C-LNR 222: Klagen gemäß § 27 Abs. 2 WEG 2002  

Hierbei handelt es sich um die Ersichtlichmachungen von Klagen der Wohnungseigentümerge-

meinschaft mit denen die offenen Forderungen aus den (BK-)Abrechnungen hinsichtlich der ggst. 

Wohnung geltend gemacht werden. Die Verkehrswertermittlung erfolgt grundsätzlich unter Au-

ßerachtlassung geldwerter Lasten → die ggst. Eintragung ist daher nicht bewertungsrelevant. 

 

C-LNR 223, 224, 226 und 228: Einleitung des Versteigerungsverfahrens 

Hierbei handelt es sich um die Ersichtlichmachung der Einleitung von Versteigerungsverfahren 

zur Einbringung diverser Forderungen. Die Verkehrswertermittlung erfolgt grundsätzlich unter 

Außerachtlassung geldwerter Lasten → die ggst. Eintragungen sind nicht bewertungsrelevant. 

 

Außerbücherliche Rechte und Lasten  

Lt. Auskunft der BH-Abt. 34 sind keine Abgaben offen. Wie bereits unter Pkt. 2.7. erwähnt, ist für 

die ggst. Wohnung noch ein Restbetrag betreffend des Sanierungsdarlehens iHv. rd. € 3.766,- of-

fen, der von einem Ersteher zu übernehmen ist. Weitere Rechte und Lasten sind nicht bekannt. 

 

 

4.5. Marktanpassung 
 

Angebot & Nachfrage  

Der 10. Bezirk war/ist bei Wohnungssuchenden je nach Lage durchschnittlich bis sehr beliebt. 

Auf den div. Internetplattformen werden derzeit rd. 1.865 Eigentumswohnungen im 10. Bezirk 

angeboten (davon rd. 280 Wohnungen mit einer Größe zwischen rd. 80 m² bis rd. 110 m²), wobei 

es sich vielfach um Neubauprojekte handelt. Dies stellt einen deutlichen Angebotsüberhang dar. 

Nachfolgend ein Angebots-Auszug (Neubau, tlw. saniert, tlw. sanierungsbedürftig): 
 

Lage/Nähe NFl Anmerkungen Angebotspreis
Angebotspreis 

€/m² NFl

1100 Wien, Nähe Wienerberg  87,00 m² Bj. 1985, guter Zustand, 5. Stock, 3 Zimmer 310.000,00€          € 3.563,- /m²
1100 Wien, Nähe Wienerberg  103,00 m² Neubau, renovierungsbed. 1. Stock, 4 Zi, Balkon 333.000,00€          € 3.233,- /m²
1100 Wien, Nähe Troststraße  95,70 m² Bj. 1978, saniert, 1. Stock, 4 Zimmer, Loggia 390.000,00€          € 4.075,- /m²
1100 Wien, Nähe Endlichergasse  99,50 m² Bj. 1972, guter Zustand, EG, 3,5 Zimmer, Loggia 383.000,00€          € 3.849,- /m²
1100 Wien, Nähe Reumannplatz  79,92 m² Bj. 1987, ordentl. Zusand, 5. Stock, 3,5 Zimmer 249.000,00€          € 3.116,- /m²
1100 Wien, Nähe  92,24 m² Bj. 1965, guter Zustand, 2. Stock, 3 Zi, Loggia 369.000,00€          € 4.000,- /m²
1100 Wien, Nähe  86,82 m² Bj. 1978, saniert, 1. Stock, 4 Zimmer, Loggia 389.000,00€          € 4.481,- /m²
1100 Wien, Nähe Kundratstraße  87,00 m² Bj. 1975, ordentl. Zustand, 4. Stock, 3 Zi, Loggia 295.000,00€          € 3.391,- /m²
1100 Wien, Nähe Triesterstraße  100,00 m² Bj. 1975, ordentl. Zustand, 3. Stock, 3,5 Zi, 290.000,00€          € 2.900,- /m²  
 

Kauftransaktionen auf der ggst. Liegenschaft sowie im 10. Bezirk 

Folgende Transaktionen von Wohnungen in einer Größe von rd. 85 m² bis 110 m² konnten auf der 

ggst. Liegenschaft bzw. im 10. Bezirk recherchiert werden. Anmerkung: Auf der ggst. Liegen-

schaft fanden seit 2023 nur 2 Kauftransaktionen statt (farblich markiert). Informativ wurden auch 

die älteren Transaktionen auf der ggst. Liegenschaft seit 2020 erhoben. 
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GB EZ Adresse TZ Stichtag Geschoß Nutzfläche gew. Fläche
Kaufpreis

(exkl. Zubehör)
Kaufpreis/m²

01102 1339 Zur Spinnerin 22 W 16 St 1 7668/2020 10.08.2020 5. OG 102,02 m² 102,02 m² 288.000 €                   2.823,- €/m²

01102 1339 Zur Spinnerin 24 W 22 St 2 79/2021 23.11.2020 5. OG 89,67 m² 89,67 m² 250.000 €                   2.788,- €/m²

01102 1339 Angeligasse 110 W 16 St 3 1049/2021 10.12.2020 5. OG 77,27 m² 77,27 m² 270.000 €                   3.494,- €/m²

01102 1339 Zur Spinnerin 22-24 W 4 St 2 1543/2021 05.01.2021 EG 98,34 m² 98,34 m² 281.000 €                   2.857,- €/m²

01102 1339 Zur Spinnerin 22-24 W 6 St 2 667/2021 27.01.2021 1. OG 88,45 m² 88,45 m² 231.000 €                   2.612,- €/m²

01102 1339 Zur Spinnerin 22-24 W 27 St 2 1068/2021 24.02.2021 DG 36,69 m² 36,69 m² 141.000 €                   3.843,- €/m²

01102 1312 Knöllgasse 28 Top 34 1098/2023 16.02.2023 5. OG 87,01 m² 87,01 m² 330.000 €                   3.793,- €/m²

01102 1339 Angeligasse 110 W 18 St 3 1407/2023 31.03.2023 5. OG 97,41 m² 97,41 m² 290.000 €                   2.977,- €/m²

01101 825 Fernkorngasse 17 Stg 4 Top 11 2626/2023 06.07.2023 3. OG 90,38 m² 97,47 m² 293.000 €                   3.006,- €/m²

01101 60 Schröttergasse 45 Stg 2 Top 18 4369/2023 03.11.2023 4. OG 94,33 m² 97,06 m² 315.000 €                   3.245,- €/m²

01101 2080 Hasengasse 60 Top 9 402/2024 14.12.2023 k.A. 92,00 m² 92,00 m² 350.000 €                   3.804,- €/m²

01102 1143 Fernkorngasse 53 Stg II Top 7 1695/2024 20.12.2023 k.A. 88,78 m² 88,78 m² 230.000 €                   2.591,- €/m²

01102 1334 Zur Spinnerin 20 Top 22 1244/2024 21.03.2024 5. OG 78,64 m² 93,52 m² 250.000 €                   2.673,- €/m²

01101 210 Columbusgasse 49 Top 10 2199/2024 31.05.2024 k.A. 85,24 m² 85,24 m² 235.000 €                   2.757,- €/m²

01102 1266 Gußriegelstraße 3 Top 32 3367/2024 25.06.2024 6. OG 85,78 m² 85,78 m² 230.000 €                   2.681,- €/m²

01102 2261 Holbeingasse 2-4 Stg II Top 1 2796/2024 27.06.2024 EG 81,76 m² 86,60 m² 230.000 €                   2.656,- €/m²

01101 2070 Hasengasse 51 Stg III Top 1 3016/2024 27.06.2024 EG 91,74 m² 91,74 m² 289.000 €                   3.150,- €/m²

01102 1339 Zur Spinnerin 22 W 7 St 1 3184/2024 05.08.2024 2. OG 80,78 m² 80,78 m² 225.000 €                   2.785,- €/m²

01101 126 Laxenburger Straße 50 Stg 6 Top 6 3331/2024 21.08.2024 2. OG 105,17 m² 105,17 m² 300.000 €                   2.853,- €/m²

01101 1788 Schröttergasse 48 Top 3 4312/2024 09.10.2024 2. OG 95,24 m² 101,63 m² 340.000 €                   3.345,- €/m²

01101 693 Favoritenstraße 143 Top 1 1001/2025 14.10.2024 1. OG 94,71 m² 94,71 m² 220.000 €                   2.323,- €/m²

01102 366 Fernkorngasse 49 Stg I Top 35 158/2025 20.12.2024 k.A. 84,01 m² 89,01 m² 220.000 €                   2.472,- €/m²

01102 280 Hardtmuthgasse 51 Stg II Top 41 899/2025 07.02.2025 DG 100,43 m² 100,43 m² 349.500 €                   3.480,- €/m²

Vergleichsobjekte/Basisdaten

 
 

Marktsituation - Marktberichte 

Lt. dem Ersten Wiener Wohnungsmarktbericht 2025 (EHL) bewegen sich die Preise für Wohnun-

gen, innerhalb des 10. Bezirkes, zwischen rd. € 3.900,- /m² und € 5.600,- /m² (Erstbezug). 

 

 
Quelle: Erster Wiener Wohnungsmarktbericht, Ausgabe 2025, EHL 

 

Gemäß dem Wiener Wohnungsmarktbericht Herbst 2024 (Otto Immobilien) lagen/liegen die (An-

gebots-)Preise für Wohnungen im 10. Bezirk bei € 4.018,- /m² für Bestandsimmobilien sowie bei 

€ 6.476,- /m² bei Neubau-/Erstbezugsimmobilien. Hinsichtlich der tatsächlich erzielten Verkaufs-

preise liegen diese zwischen € 3.459,- /m² bis € 4.018,- /m². 

 

Marktsituation (zum Stichtag/aktuell)  
Festzuhalten ist, dass sich die Rahmenbedingungen am österreichischen Immobilienmarkt insbe-

sondere seit dem zweiten Halbjahr 2022 stark verändert haben. Bis September 2023 hat die Eu-

ropäische Zentralbank den Leitzins in 10 Schritten auf den Höchststand von 4,50% erhöht. Per Juni 

2024 wurde der Leitzinssatz erstmals wieder auf 4,25% gesenkt und danach erfolgten sieben weitere 

Senkungen auf aktuell 2,15 %. 

 

Zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung ist seitens der Marktteilnehmer eine deutliche Zurückhal-

tung erkennbar. Unklar ist zum Stichtag, ob diese Situation zu einer mittelfristigen Senkung der 

am Markt erzielbaren Preise führt oder ob es sich lediglich um ein vorübergehendes Aussetzen des 

Marktes handelt.  
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Aufgrund der, zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung bestehenden Entwicklungen lassen sich 

unverhältnismäßige Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftssituation – und daraus resultie-

rende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt nicht einschätzen. Die Bewertung erfolgt unter der 

Prämisse, dass allfällige, zum Stichtag vorhandene Beeinträchtigungen des Marktes nur temporär 

sind. Da längerfristige Auswirkungen allfälliger Marktbeeinträchtigungen nicht vorweggenommen 

werden können, wird – im Hinblick auf bewertungsimmanente, durch den SV vorzunehmende 

Prognosen – eine Normalisierung des Marktgeschehens hinsichtlich der wertrelevanten Parameter 

(z.B. Fremdkapitalkosten, Inflation, Mietniveau, Baukosten, usw.) bewertungsmethodisch unter-

stellt. Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen ist jedoch hinsichtlich des stichtagsbe-

zogen ermittelten Verkehrswertes davon auszugehen, dass es am Markt zu einer höheren Volatili-

tät der Immobilienwerte und zu längeren Verwertungszeiträumen kommt.  

 

Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO)6 

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat zur Begrenzung der systemischen 

Risiken bei Fremdkapitalfinanzierungen von Wohnimmobilien die „Kreditinstitute-Immobilien-

finanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO)“ erlassen, die durch Veröffentlichung im Bun-

desgesetzblatt in Rechtskraft getreten ist. Mit dieser Verordnung setzt die FMA die Empfehlungen 

und Vorgaben des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) um. Die Verordnung ist rechtlich 

verbindlich ab 1. August 2022 auf neu vereinbarte private Wohnimmobilienfinanzierungen anzu-

wenden. 

 

„Ziel dieser Verordnung war/ist es, die zunehmenden systemischen Risiken bei der Wohnimmobi-

lienfinanzierung angesichts von Immobilienpreisboom, Zinswende, fragilem wirtschaftlichen Um-

feld sowie der derzeitigen Kreditvergabepraxis zu begrenzen,“ so der Vorstand der FMA, Helmut 

Ettl und Eduard Müller: „Bei der Kreditvergabe muss die Rückzahlungsfähigkeit des Kreditneh-

mers und nicht die hypothekarische Besicherung des Kredits im Vordergrund stehen.“ 

 

Eckpunkte der neuen Vergabestandards 

Entsprechend der Empfehlungen des FMSG und aufbauend auf einem Gutachten der Oesterreichi-

schen Nationalbank (OeNB) hat die FMA daher folgende Obergrenzen für die Vergabe von 

Wohnimmobilienfinanzierungen erlassen: 

 

• Eine maximale Beleihungsquote von 90 %, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekon-

tingent von 20 % zugestanden wird. 

• Eine Schuldendienstquote von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10 %). 

• Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent 5 %). 

• Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20 % aller Kredite eine der Ober-

grenzen überschreiten. 

• Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneu-

erbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeits-

grenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen. 

 

Zum Stichtag war die KIM-VO noch verbindlich. Sie endete zwar kurz danach mit 30.06.2025 

und damit auch die rechtliche Verpflichtung, aber die Grundprinzipien der KIM-VO Regeln blei-

ben weiterhin empfohlen und sollen durch Richtlinien und häufigere Datenerhebungen überwacht 

werden. Die Banken werden künftig zwar etwas mehr Flexibilität haben, dennoch werden die 

Kernpunkte der KIM-VO weiterhin als Maßstab für eine nachhaltige Kreditvergabe dienen. 

 

 

 
6 Quelle: https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-

wohnimmobilien-kim-vo/ vom 22.06.2022 
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Konsensherstellung 

Wie bereits unter Pkt. 1.2.1. erwähnt, stimmt die innere Raumaufteilung in natura nicht vollstän-

dig mit den Planunterlagen überein. Die Küche wurde mit dem Wohnzimmer verbunden und im 

Schlafzimmer wurde ein Schrankraum eingebaut. Für den nicht ganz konsensmäßigen Zustand 

und die damit verbundene/n Risiken/Rechtsunsicherheit wird ein kleiner Marktanpassungsab-

schlag von 1,00% Ansatz gebracht. 
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5. GUTACHTEN 
 

5.1. Verkehrswert der Wohnung der BLNR 132 und 132 - W 4 St 2 
 

Herstellungskosten inkl. 

allg. Liegenschaftsteile
NFl:           98,34 m²  3.500 €/m²                   344.187 € 

                  344.187 € 

                            -   € 

                  344.187 € 

- Alterswertminderung Linear RestND 50 J. -                 129.070 € 

                  215.117 € 

- Zustandswertminderung (Heideck) ZN 1,75 0,0107 -                     2.292 € 

                  212.824 € 

                            -   € 

                  212.824 € 

+ Bodenwert  98,34 m²  1.329 €/m²                   130.687 € 

                  343.511 € 

-                     3.766 € 

                  339.745 € 

+/- Marktanpassung (Konsensherstellung) -1,00% -                     3.397 € 

                  336.348 € 

                  336.000 € 

Verkehrswert im Verhältnis zur Wohnnutzfläche  98,34 m²  3.417 €/m²

= Zwischenwert

= Verkehrswert 

= Verkehrswert gerundet

+/- Rechte und Lasten (ausßerbücherliches Sanierungsdarlehen, Anteil)

Sachwertverfahren

= ungekürzter Herstellungswert

- Baumängel  und -schäden

= gekürzter Herstellungswert

= Zwischenwert

= Gebäudesachwert 

- Abschläge wegen bes. wertbeeinflussender Umstände

=Bauwert

= Sachwert 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 132 und 133, je 780/90900 Anteile, verbunden mit  

WE an W 4 St 2, auf der Liegenschaft GB 01102 Inzersdorf Stadt, EZ 1339,  

an der Adresse 1100 Wien, Zur Spinnerin 24, beträgt zum Stichtag  

 

rd. € 336.000,-. 
 

 

 

5.1. Wohnung W 4 St 2 – Wert des Zubehörs 
 

Vorgehensweise - Bewertung 

Charakteristisch für die Wertminderung von Einrichtungsgegenständen/Zubehör ist die deutliche 

und sofortige Anfangswertminderung, welche mit dem Zeitpunkt der Ingebrauch-/ Inbetriebnahme 

im Ausmaß von durchschnittlich rd. 30 % der Anschaffungskosten eintritt. In weiterer Folge kann 

der Wertminderungsverlauf, entsprechend der Beanspruchung, linear oder in Anlehnung an den 

Bundesverband des Deutschen Küchen- und Einrichtungsfachhandels degressiv angenommen 

werden. Im ggst. Fall wird auf Grund der privaten, normalen Nutzung (im Gegensatz zu einer ge-

werblichen Nutzung) ein linearer Verlauf der Wertminderung angenommen. 

 

Der Wiederbeschaffungswert entspricht jenen Kosten, die für eine zeitgemäße, vergleichbare Er-

satzbeschaffung durchschnittlich aufzubringen wären. Im ggst. Fall ergibt sich der Wiederbe- 

schaffungswert (Restwert), ausgehend von den historischen Anschaffungskosten, welche sich lt. 

Auskunft auf rd. € 16.000,- inkl. USt. Beliefen, wie folgt:  
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Der Wert des Zubehörs (Einbauküche) in der Wohnung W 4 St 2, auf der Liegenschaft  

GB 01102 Inzersdorf Stadt, EZ 1339, an der Adresse 1100 Wien, Zur Spinnerin 22-24  

ident Angeligasse 110-112, beträgt zum Stichtag 

 

rd. € 7.000,-. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wien, am 15.10.2025 

 

 
 

Mag. Georg Strafella 

Immobiliensachverständiger 
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6. ANLAGEN 
 

 

6.1. Grundbuchsauszug (auszugsweise) 
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6.2. Einheitswertbescheid (auszugsweise) 
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6.3. Fotos (Befundaufnahme vom 20.06.2025)  
 

Außenanlagen und Allgemeinteile 

 

   
 

   
 

   
 



  Seite 48 von 97 

 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
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Wohnung W 4 St 2 
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6.4. Bewilligungen, Bescheide (auszugsweise) 
 

Baubewilligung Neubau eines Wohnhauses, 17.05.1968 
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Bewilligung Bauabänderungen vor der Bauausführung, 14.08.1970 
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Bewilligung Bauabänderungen während der Bauausführung, 05.11.1973 
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Bewilligung 3. Planwechsel, 02.06.1975 
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Benützungsbewilligung Wohnhausanlage, 30.10.1975 
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Benützungsbewilligung der abgeänderten Räumlichkeiten, 21.11.1975 
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6.5. Pläne – Bestandsplan 30.10.1975 (auszugsweise) 
 

 
Lageplan 

 

 
Ansicht Zur Spinnerin 
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Ansicht Angeligasse 

 

 
Schnitt Stiege 1 - Hofansicht 
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Grundriss Kellergeschoß (Auswechslungsplan Juni 1975) 

 

 
Erdgeschoß  
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Grundriss Erdgeschoß, Stiege 2 
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Grundriss W 4 St 2 (gedreht) 
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6.6. Übereinkommen zur Begründung von Wohnungseigentum, 10.02.1976 

(auszugsweise) 
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6.7. Festsetzung der Jahresmietwerte, 04.08.1975 (auszugsweise) 
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6.8. Bescheinigung zur Einverleibung des Wohnungseigentums, 04.08.1975 
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6.9. Betriebskostenvorschreibung ab 07/2025  
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6.10. Vorausschau 2025  
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6.11. Protokoll Eigentümerversammlung vom 18.03.2023 (auszugsweise) 
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6.12. Energieausweis (auszugsweise) 
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